
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/30 87/10/0128
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1988

Index

L50004 Pflichtschule allgemeinbildend Oberösterreich

L50504 Schulbau Schulerhaltung Oberösterreich

L50804 Berufsschule Oberösterreich

Norm

PSchOG OÖ 1984 §35 Abs1;

Rechtssatz

Wenn ein Überwiegen der Nachteile des Weiterbestandes einer Schule über seine Vorteile nicht festgestellt werden

kann, so ist die Regelung des § 35 Abs 1 letzter Satz des OÖ P:ichtschulorganisationsgesetzes heranzuziehen, wonach

im Zweifel den ö<entlichen Interessen, die für den Weiterbestand sprechen, der Vorrang gegenüber dem Interesse des

gesetzlichen Schulerhalters an der Auflassung der Schule einzuräumen ist. Ein ökonomisches Argument im Hinblick auf

Einsparungen von S 30.000,-- im Jahr ist für sich gesehen als außerordentlich gering zu werten.
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